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Drucksache: 0041/2011/IV 
Heidelberg, den 24.03.2011 

Stadt Heidelberg 

Federführung: 

Dezernat II, Stadtplanungsamt 

Beteiligung: 

 

Betreff:  

Anwesen Häusserstraße 8, Fuchs`sche 
Villa,  
Sachstandsbericht 

Informationsvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: Kenntnis genommen: Handzeichen: 

Bauausschuss 29.03.2011 N ( ) ja ( ) nein  

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

06.04.2011 N ( ) ja ( ) nein  

Gemeinderat 20.04.2011 Ö ( ) ja ( ) nein  

 

VERTRAULICH 
bis zur Feststellung des  

schriftlichen Ergebnisses der  
letzten nicht öffentlichen  
Ausschusssitzung durch  

die/den Vorsitzende/n! 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gre-

mien beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 27. April 2011 
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Zusammenfassung der Information: 

Das gesamte Anwesen Häusserstr. 8 mit den Bestandteilen ehemalige Fabrikantenvilla 
„Villa Fuchs“, ehemalige Remise und Waschhaus, Einfriedung über alle vier Grund-
stücksgrenzen, der Gartenanlage im Osten und der Hofanlage im Westen fällt unter die 
Schutzbestimmungen des Denkmalschutzgesetzes.  

Das Grundstück liegt außerdem im Geltungsbereich der Erhaltungssatzung Weststadt, 
die zum Zweck der Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets auf Grund seiner 
städtebaulichen Gestalt im Jahr 2009 erlassen wurde. Mit dem Erlass der Erhaltungssat-
zung wollte man den Befürchtungen entgegen treten, dass durch unmaßstäbliche Ergän-
zungsbauten oder Nachverdichtungen das in seiner städtebaulichen Qualität bedeutsame 
Gebiet beeinträchtigt wird. 

Die Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich im Übrigen nach § 34 Baugesetzbuch 
(BauGB) und einem Baufluchtenplan vom 11.Oktober 1902. Die vorhandene Bebauung 
auf dem Anwesen Häusserstr. 8 entspricht diesem Baufluchtenplan. 

Mit dem Erlass der Erhaltungssatzung wird die Nutzungsänderung von Gebäuden einer 
besonderen Überprüfung auf Übereinstimmung mit deren Zielen unterzogen. Der Fortbe-
stand der im Gebiet ausgeübten Wohnnutzung ist von hohem städtebaulichem Interesse. 
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Sitzung des Bauausschusses vom 29.03.2011 

Ergebnis der nicht öffentlichen Sitzung des Bauausschusses vom 29.03.2011 

2.2 Anwesen Häusserstraße 8, Fuchs’sche Villa, 
Sachstandsbericht 
Informationsvorlage 0041/2011/IV 

Es melden sich zu Wort: 
Stadträtin Spinnler, Stadtrat Dr. Weiler-Lorentz, Stadträtin Dr. Greven-Aschoff, Stadträtin 
Faust-Exarchos, Stadtrat Lachenauer, Stadtrat Jakob 

Aus der Mitte des Gremiums wird der Wunsch nach einer Besichtigung des Gebäudes 
geäußert, um sich ein Bild über eventuelle Nutzungsmöglichkeiten zu machen. Der Be-
zirksbeirat soll einbezogen werden.  

Herr Erster Bürgermeister Bernd Stadel sagt zu, dass bei der Eigentümerin angefragt 
wird. 

gezeichnet 
Bernd Stadel 
Erster Bürgermeister  

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.04.2011 

Ergebnis der nicht öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.04.2011 

4.2 Anwesen Häusserstraße 8, Fuchs’sche Villa, 
Sachstandsbericht  
Informationsvorlage 0041/2011/IV 

In der Bauausschusssitzung am 29.03.2011 wurde der Wunsch geäußert, das Gebäude 
zu besichtigen. Der Bezirksbeirat Weststadt/Südstadt sollte mit einbezogen werden. 

Erster Bürgermeister Stadel teilt mit, dass mit der Eigentümerin, der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BImA), ein Besichtigungstermin vereinbart wurde. Die Besichtigung 
findet am Mittwoch, 13.04.2011 um 17:30 Uhr, statt.  

gezeichnet 
Bernd Stadel 
Erster Bürgermeister 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 20.04.2011 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 20.04.2011 

9 Anwesen Häusserstraße 8, Fuchs`sche Villa,  
Sachstandsbericht 
Informationsvorlage 0041/2011/IV 

Der Oberbürgermeister informiert darüber, dass die Eigentümerin, die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BImA), es ermöglicht hat, das Anwesen am 13.04.2011 zu besichti-
gen. Die Ortsbesichtigung habe gezeigt, dass sich das Gebäude in einem baulich 
schlechten Zustand befinde. 

Es melden sich zu Wort: Stadträtin Stolz, Stadtrat Dr. Gradel, Stadträtin Dr. Greven-
Aschoff, Stadträtin Prof. Dr. Schuster, Stadtrat Eckert, Stadtrat Holschuh, Stadtrat Jakob, 
Stadtrat Dr. Weiler-Lorentz 

Im Meinungsaustausch werden folgende wesentlichen Themen angesprochen: 

 Das Gebäude entspräche nicht dem modernsten Stand, aber die Elektrik sei in einem 
guten Zustand. 

 Die Nutzungsmöglichkeiten sollten zunächst überlegt werden (Weststadt benötige 
dringend einen Raum als Treffpunkt für Kinder bis hin zu den Senioren). 

 In einer Bürgerversammlung könnten Ideen gesammelt werden. 

 Zunächst sollte der Verkaufspreis abgewartet werden, ein Vorkaufsrecht könne dann 
immer noch ausgeübt werden. 

 Interessantes Objekt, jedoch die Kosten zu hoch für die Stadt. 

Stadträtin Stolz begründet ausführlich den als Tischvorlage verteilten Antrag der Bunten 
Linke/Die Linke vom 20.04.2011. 
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Der Oberbürgermeister ruft den gestellten Antrag zur Abstimmung auf: 

Die Verwaltung wird beauftragt,  

1.  mit der BIMA über einen privilegierten Direktverkauf zu verhandeln und die  
Ergebnisse öffentlich vorzustellen und 

2. eine Bürgerversammlung in der Weststadt zum Thema einzuberufen. 

Abstimmungsergebnis: abgelehnt 03:22:07 

gezeichnet 

Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen 
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A. Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtent-
wicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 
Nummer/n: 
(Codierung)  

+ / - 
berührt: 

Ziel/e: 

SL 2 + Erhaltenswerte kleinräumige städtebauliche Qualitäten respektieren 
  Begründung: 

  

Durch eine wirksame Erhaltungssatzung Weststadt , welche erlassen wur-
de, um die städtebauliche Eigenart des Gebiets auf Grund seiner städte-
baulichen Gestalt zu bewahren, können kleinräumige städtebauliche Quali-
täten respektiert und geschützt werden. 

  Ziel/e: 

SL 8 + Groß- und kleinräumige Freiflächen entwickeln und erhalten 
  Begründung: 

  

Durch die Erhaltungssatzung Weststadt und die Anwendbarkeit des Denk-
malschutzgesetzes auf das gesamte Anwesen, können vorhandene Gar-
tenstrukturen erhalten werden 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
  
keine 

B. Begründung: 

Die Informationsvorlage wurde erstellt zur Beantwortung des Antrags 0019/2011/AN (Sachstand 
Fuchs´sche Villa, Häusserstraße 8) und zur Beantwortung des Antrags 0018/2011/AN (Verfah-
rensstand und Nutzungsmöglichkeiten Anwesen Häusserstraße 8). 

Das Grundstück Häusserstr. 8 –Fuchs´sche Villa- hat durch den Abzug der US-Army seine Nut-
zung verloren und ist in das Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) überge-
gangen. 

Das Grundstück ist damit Bestandteil des Gesamtpakets der ca. 200 Hektar freiwerdenden Lie-
genschaften, die allesamt in das Eigentum der BImA übergehen werden. Da es sich aber um ein 
Einzelgrundstück inmitten eines Gründerzeitgebiets handelt, hat die BImA den Kontakt zur Stadt 
Heidelberg gesucht, um im Vorfeld einer beabsichtigten Veräußerung die zu beachtenden pla-
nungsrechtlichen und städtebaulichen Vorgaben zu erfahren.  

Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude stammt in seinem Kernbestand aus den 1870er 
Jahren und stellt den letzten in der Weststadt verbliebenen Teil der ehemaligen Fuchs´schen 
Waggonfabrik dar, wobei das gesamte Anwesen Häusserstr. 8 mit den Bestandteilen ehemalige 
Fabrikantenvilla „Villa Fuchs“,ehemalige Remise und Waschhaus, Einfriedung über alle vier 
Grundstücksgrenzen, der Gartenanlage im Osten und der Hofanlage im Westen unter die 
Schutzbestimmungen des Denkmalschutzgesetzes fällt.  
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Das Grundstück liegt außerdem im Geltungsbereich der Erhaltungssatzung Weststadt, die zum 
Zweck der Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen 
Gestalt im Jahr 2009 erlassen wurde. Mit dem Erlass der Erhaltungssatzung wollte man den Be-
fürchtungen entgegen treten, dass durch unmaßstäbliche Ergänzungsbauten oder Nachverdich-
tungen das in seiner städtebaulichen Qualität bedeutsame Gebiet beeinträchtigt wird. Ziel ist der 
Schutz des Orts- und Straßenbilds bezogen auf die Neuerrichtung, die Änderung und den Ab-
bruch baulicher Anlagen. 

Die Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich im Übrigen nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) und 
einem Baufluchtenplan vom 11.Oktober 1902. Die vorhandene Bebauung auf dem Anwesen 
Häusserstr. 8 entspricht diesem Baufluchtenplan (Abbildung).  

 

Ein Vorhaben ist zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung und der Bau-
weise gemäß § 34 BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt.  

Mit dem Erlass der Erhaltungssatzung wird die Nutzungsänderung von Gebäuden einer besonde-
ren Überprüfung auf Übereinstimmung mit deren Zielen unterzogen.  
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Der Fortbestand der im Gebiet ausgeübten Wohnnutzung ist von hohem städtebaulichem Inte-
resse. Einerseits soll damit die Möglichkeit einer hochwertigen Wohnnutzung in innerstädtischer 
Lage gesichert werden. Andererseits soll eine bei einer Umnutzung zu gewerblichen Zwecken zu 
befürchtende unangemessene Überformung der Außenanlagen, z.B. durch die Schaffung not-
wendiger Stellplätze, vermieden werden. Grundsätzlich ausgeschlossen sind gewerbliche Nut-
zungen jedoch nicht, dies hängt von der Beurteilung des Einzelfalls ab. 

Wird in den Fällen des § 172 Absatz 3 BauGB die Genehmigung eines Vorhabens versagt, kann 
der Eigentümer von der Gemeinde unter den Voraussetzungen des § 40 Absatz 2 BauGB die 
Übernahme des Grundstücks verlangen, wenn und soweit es ihm wirtschaftlich nicht zuzumuten 
ist, das Grundstück zu behalten oder es in der bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu 
nutzen. § 43 Absatz 1, 4 und 5 sowie § 44 Absatz 3 und 4 BauGB sind entsprechend anzuwen-
den. Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 
42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des An-
spruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich beim Entschä-
digungspflichtigen, in diesem Fall bei der Stadt Heidelberg, beantragt.  

Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die nach § 44 Absatz 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

Gemäß § 24 Absatz 1 Satz 1 Nr.4 BauGB besteht ein Allgemeines Vorkaufsrecht beim Kauf von 
Grundstücken im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung. 

Weiter hat die Stadt Heidelberg gemäß § 25 BauGB in Verbindung mit der Satzung der Stadt 
Heidelberg über ein gemeindliches Vorkaufsrecht in den Stadtteilen Bergheim und Weststadt ein 
Besonderes Vorkaufsrecht an dem Grundstück.  

Das Vorkaufsrecht könnte jedoch erst bei Vorliegen eines Kaufvertrags geltend gemacht werden. 
In diesen Vertrag mit den festgelegten Konditionen, insbesondere dem Kaufpreis, könnte die 
Stadt eintreten. Dieser aufgrund der besonderen Lage und Beschaffenheit des Anwesens auf 
dem freien Markt erzielbare Kaufpreis liegt sicherlich über dem für eine öffentliche Nutzung zu 
zahlenden Betrag.  

Gegenüber der BImA wurde zum Ausdruck gebracht, dass das Grundstück Häusserstr. 8 nur in 
seinem baulichen Bestand genutzt werden kann.  

Der Bezirksbeirat Weststadt/Südstadt wurde bereits informiert. Auf eine nochmalige Einbeziehung 
wurde deshalb verzichtet. 

gezeichnet 

Bernd Stadel 

 

Anlagen zur Drucksache: 

 Nummer: Bezeichnung  

 A 01 Inhaltlicher Antrag von Bunte Linke vom 20.04.2011  
(Tischvorlage in der Sitzung des Gemeinderates am 20.04.2011) 

   
 
 


	Betreff:
	Beratungsfolge:

	Zusammenfassung der Information:
	Sitzung des Bauausschusses vom 29.03.2011
	Ergebnis der nicht öffentlichen Sitzung des Bauausschusses vom 29.03.2011
	Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung

	Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.04.2011
	Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung

	Sitzung des Gemeinderates vom 20.04.2011
	Abstimmungsergebnis: abgelehnt 03:22:07
	gezeichnet
	Ergebnis: Kenntnis genommen

	A. Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg
	B. Begründung:
	Anlagen zur Drucksache:

